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§ 317 EO Anderweitige Verwertung
 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Der Verwalter kann die gepfändete Forderung auf eine andere Art verwerten:

1. 1.wenn die Einziehung der gepfändeten Forderung wegen ihrer Abhängigkeit von einer, im Wege der

Exekutionsführung nach § 309 nicht zu beschaffenden Gegenleistung des Verpflichteten mit Schwierigkeiten

verbunden ist;

2. 2.wenn die Fälligkeit der gepfändeten Forderung durch eine dem Drittschuldner zustehende Kündigung

bedingt oder für die dem Verpflichteten vorbehaltene Kündigung eine mehr als halbjährige Kündigungsfrist

vereinbart ist oder überhaupt die Forderung erst nach Ablauf eines halben Jahres von der Pfändung an fällig

wird;

3. 3.wenn nach erfolgter Überweisung zur Einziehung der Versuch der Einziehung der Forderung aus anderen

Gründen als wegen Zahlungsunfähigkeit des Drittschuldners, wegen rechtskräftiger gerichtlicher

Aberkennung der Forderung oder wegen Verzichtleistung des zur Einziehung ermächtigten Gläubigers

(§ 311) nicht zum Ziele geführt hat, oder wenn sich einer der in Z 1 und 2 angeführten Umstände erst nach

erfolgter Überweisung ergibt.

2. (2)Wurde die Forderung einem Gläubiger überwiesen, so kann das Exekutionsgericht auf Antrag eines Gläubigers,

zu dessen Gunsten die Forderung gepfändet wurde, eine andere Art der Verwertung anordnen.

3. (3)Vor Beschlussfassung über den Antrag sind die übrigen Gläubiger, welche an der Forderung ein Pfandrecht

erworben haben, und, wenn es ohne erhebliche Verzögerung geschehen kann, der Verpflichtete

einzuvernehmen. Wird dem Antrag Folge gegeben, so ist ein früher ergangener Überweisungsbeschluss unter

Verständigung des Drittschuldners und sämtlicher übrigen Beteiligten aufzuheben.
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